Änderungsanträge zur Turnierordnung des Schach-Kreisverbands Augsburg:

Antragsteller: Wiedemann Manfred


 1.)   

§ 3 Absatz 7
Dähnepokal


Der Kreisverband ermittelt den Augsburger Vertreter für die Pokalkämpfe um den Dähne – Pokal auf schwäbischer Ebene. Aus den gemeldeten Spielern der Vereine des Kreises Augsburg wird im K.O.- System der Sieger des Kreisverbandes ermittelt. 


Das Teilnehmerfeld ist auf 32 Spieler begrenzt. Sind mehr als 32 Spieler gemeldet, zählt die Reihenfolge der  Anmeldungen, wobei berücksichtigt wird, dass von jedem Verein mindestens ein Spieler startberechtigt ist.
Begründung: Wiederbelebung des Dähne-Pokals

Alt:  Jeder Verein kann dabei nur einen Spieler melden.

 2.)  

§ 5 Absatz 6 
Spielverlegungen
Spielverlegungen auf einen früheren Termin sind jederzeit möglich, jedoch kann dies bei der letzten Runde nur mit Zustimmung des zuständigen Spielleiters erfolgen.

Spielverlegungen auf einen späteren Termin können nur mit Zustimmung des zuständigen Spielleiters vereinbart werden.

Spielverlegungen auf einen Termin nach der letzten Runde sind nicht möglich.

Spieler, die an dem vom Spielleiter ursprünglich angesetzten Termin nicht spielberechtigt waren, sind auch bei Spielverlegung nicht spielberechtigt. Die Aufstellung eines solchen Spielers wird als Fehlaufstellung gewertet.


Begründung: 

a) Es soll verhindert werden, dass durch die Spielverlegung Spieler eingesetzt werden, die erst nach dem ursprünglich angesetzten Spieltag gemeldet wurden.

b) Es soll verhindert werden, dass durch Vorverlegung eines Spiels einer untergeordneten Liga das Festspielen eines Spielers in  einer übergeordneten Liga ausgesetzt wird. 

3.)  

§5 Absatz 8    Die Mannschaftsaufstellung

……..
Spieler dürfen in übergeordneten Ligen dreimal eingesetzt werden.
Stammspieler der C-Klasse sind von dieser Regel ausgenommen.

Gestrichen wird:  

eine Doppelrunde bzw.  ein Spieltag über mehrere Termine wird dabei als eine Runde angesehen.

Spieler ohne Startberechtigung können noch am Spieltag mit der Ergebnismeldung nachgemeldet werden, jedoch nur, wenn sie nicht um mehr als 300 DWZ-Punkte besser sind als irgendein Spieler an den Brettern vor ihm. Diese Einschränkung gilt nicht für die höchstrangige Mannschaft eines Vereins innerhalb der KVA-Ligen.

Begründung:  Nachmeldung durch §2 Absatz2 bereits geregelt 
(Eine Nachmeldung von Spielern beim Referenten für Spielerpässe des Bezirksverbandes Schwaben ist jederzeit möglich. Ein Einsatz von nachgemeldeten Spielern ist nur möglich, falls dies vom zuständigen Spielleiter schriftlich oder elektronisch bestätigt wurde.)



4.)  

§5 Absatz 9 
Fehlaufstellung

Bei fehlerhafter Rangfolge haben alle Spieler mit kleinerer Rangnummer als ein Spieler, der vor ihnen eingesetzt ist, ihre Partie verloren. 

Ein Einsatz bei weiteren Mannschaften wird bei diesen als Fehlaufstellung gewertet, wobei der Einsatz in der höchsten Liga als Ersteinsatz zu werten ist.

Der Einsatz eines nicht mehr startberechtigten Spielers (zu viele Einsätze in höheren Ligen) wird mit Partieverlust bestraft. Alle folgenden Spieler werden als Spieler mit kleinerer Rangnummer (Fehlaufstellung) eingestuft.

Gestrichen wird: 

Ein Spieler kann an einem Spieltag nur für eine Mannschaft eingesetzt werden, auch wenn sich der Spieltag über eine Doppelrunde oder über mehrere Termine erstreckt.
Begründung:
a) Es gibt in den Vereinen immer wieder unterschiedliche Auffassungen, was unter „Spieltag“ verstanden wird: der Tag, an dem gespielt wird oder die Nummer der Runde. Auch wenn seitens der Spielleitung in der Zwischenzeit eine klare Aussage dazu da ist, sind wir der Auffassung, dass diese Regelung in den Ligen des Kreisverbands, in denen es keine Doppelspieltage (2 Spiele der gleichen Mannschaft an einem Tag oder Samstag/Sonntag als Doppelspieltag) gibt, überflüssig ist.

b) Der vorletzte Satz in Absatz 8 (Mannschaftsaufstellung) besagt, dass ein Spieler nur dreimal in übergeordneten Ligen eingesetzt werden darf , ohne dass er sich festspielt. Diese Begrenzung halten wir für ausreichend.

Antragsteller: 

Alexander Wodstrschil

5.) 

 §5 Mannschaftsmeisterschaften  Absatz 5 Rundeneinteilung 

Der Rundenplan ergibt sich durch die Auslosung durch den zuständigen Spielleiter und wird im LM des Kreisverbands Augsburg bekannt gegeben. 

Die Anwendung einer eingeschränkten Auslosung ist zulässig: 

- bei Berücksichtigung des Heimrechtswechsels bei sich wiederholenden Paarungen 

- zur Vermeidung grober Unausgeglichenheiten in den Reiseentfernungen der Auswärtskämpfe der Mannschaften 

- zur Vermeidung von Begegnungen zwischen Mannschaften mit besonders kurzem Reiseweg in der letzten Runde. 

- Zusammenlegung oder Trennung von Mannschaftskämpfen eines Vereins in verschiedenen Ligen. (bessere Ausnutzung des Spiellokals) 

Die Termine für die Wettkämpfe werden vom zuständigen Spielleiter festgelegt. Die Termine sind aus der Paarungstabelle ersichtlich. 

Die Wettkämpfe finden grundsätzlich am Sonntag statt. Beginn der Wettkämpfe ist 14:00 Uhr. Ein Verlegen des Mannschaftskampfes auf Samstag, 18.00 Uhr ist mit Einverständnis der gegnerischen Mannschaft möglich. 



Begründung: 

Erhebliche Terminschwierigkeiten im Jugendbereich. Mannschaften treten aufgrund der Erwachsenenmannschaftskämpfe (höhere Geldbußen als im Jugendbereich) nicht zu Spielen an. 

In anderen Kreisverbänden (z.B. Nordschwaben) sowie auf Bayerischer Ebene finden Erwachsenenmannschaftskämpfe grundsätzlich am Sonntag statt. Die Jugend spielt Samstags. 

Auch Doppelbelastung durch Vor-/Nachmittags Jugendmannschaftskampf, abends Erwachsenenmannschaftskampf werden vermieden.


Antragsteller:

Werner Münnich

6.)

§ 5 Absatz 4 

Die Mannschaftsmeldung

……

Der zuständige Spielleiter kann Mannschaftsnominierungen ganz oder teilweise zurückweisen, wenn nachrangige Bretter um mehr als 300 DWZ - Punkte besser sind, ohne das dies auf Aufforderung des zuständigen Spielleiters begründet wird. Dies gilt auch für Ersatzspieler.

Die gemeldeten Spieler dürfen nicht bei einer auf höherer Ebene spielenden Mannschaft als Stammspieler gemeldet sein. Im laufenden Spieljahr kann die gemeldete Reihenfolge nicht verändert werden. 

Die gemeldeten Spieler erhalten vom zuständigen Spielleiter mit Veröffentlichung des Ligaheftes die Startberechtigung. Die Veröffentlichung des Ligaheftes erfolgt ausschließlich über den LM.

Begründung:

Während der Spielleiter vor Beginn der Meisterschaftsrunden Aufstellung wegen der Nichteinhaltung der 300er – Regelung zurückweisen kann, ist dies in der Turnierordnung bei der Nachmeldung nicht vorgesehen. Dies führt vor allem in den unteren Klassen zu Wettbewerbsverzerrungen.

In der höchstrangigen Mannschaft eines Vereins innerhalb der KVA-Ligen soll der nachgemeldete Spieler aber sofort einsatzberechtigt sein.
